






Eine massive 
Abweichung der
Steigerung von den
OD. Hier sind 
Kostensteigerungen
von 1-2 % genannt.
Der Umlagebedarf
steigt um rd. 9,52 %.



Seigerung im Finanz-
bedarf beim Jugend-
amt um 11 % bei 
Berücksichtigung des
Fehlbetrages aus
Vorjahren.







Steigerung des Personalaufwandes um 12 % gegenüber dem Haushaltsansatz und
5,8 % gegenüber der Controllingfortschreibung.








